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1. Ausgangslage / bisheriger Verfahrensablauf 
 

Mit Bekanntmachung im Saarburger Kreisblatt am 04.08.2004 erlangte der 
Bebauungsplan der Ortsgemeinde Kirf für das Teilgebiet „In der Hofwies“ im 
Ortsteil Beuren Rechtsverbindlichkeit. Mit diesem Bebauungsplan wurden die 
baurechtlichen Rahmenbedingungen für die Erschließung eines Dorfgebietes 
am südlichen Ortsrand geschaffen, welches über eine von der Trierer Straße 
ausgehende Stichstraße erschlossen wird. Am östlichen Ende dieser 
Stichstraße wurde eine Wendeanlage für ein dreiachsiges Müllfahrzeug 
festgesetzt, von welcher eine Fußwegeverbindung zur Trierer Straße 
vorgesehen war. Im Zuge der Realisierung des Baugebietes wurde die 
Wendeanlage, abweichend von den Vorgaben des Bebauungsplanes, in 
östlicher Richtung verschoben und die vorgesehene Fußwegeverbindung nicht 
parzelliert. In den folgenden Jahren wurde ein Großteil der Baugrundstücke 
veräußert und nach den Vorgaben des Bebauungsplanes bebaut. Lediglich 
die im Bereich der Wendeanlage dorfseitig gelegenen 2 Grundstücke konnten 
bisher nicht bebaut werden, da die im Bebauungsplan festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen sich an der ursprünglichen Lage der 
Wendefläche und dem davon abzweigenden Fußweg orientieren und auf den 
nunmehr entstandenen Grundstückszuschnitten nicht mehr anwendbar sind.  
 
Um dennoch eine bauliche Nutzbarkeit dieser Grundstücke zu ermöglichen, 
hatte der Ortsgemeinderat Kirf in seiner Sitzung am 20.08.2014 zunächst 
beschlossen, den Bebauungsplan „In der Hofwies“ mit dem Ziel zu ändern, 
den festgesetzten Fußweg, welcher nicht realisiert wurde, aus dem 
Bebauungsplan zu entfernen, die Lage der Wendefläche an die tatsächlich 
entstandene Straßenfläche anzupassen und die überbaubaren 
Grundstücksflächen der angrenzend parzellierten Baugrundstücke ebenfalls 
anzupassen. Da für die Planänderung die Voraussetzung des § 13 a BauGB 
vorliegen, kann diese im beschleunigten Verfahren BauGB durchgeführt 
werden. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 20.11. bis einschl. 
22.12.2014 durch Auslage des Planänderungsentwurfs nebst Begründung bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg statt. Dies wurde im Saarburger 
Kreisblatt, Ausgabe 46/2014, vom 12.11.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 
Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen zu der Planänderung 
vorgetragen. 
 
Mit Schreiben vom 10.11.2014 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt werden kann, über die 
Planänderung informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme bis einschl. 
22.12.2014 aufgefordert. Über die während dieses Beteiligungsverfahrens 
eingegangenen Stellungnahmen hat der Ortsgemeinderat Kirf in seiner 
Sitzung am 17.03.2015 beraten und wie nachfolgend dargestellt abgewogen: 
 
• Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Schreiben vom 07.01 .2015 

Durch die Kreisverwaltung wird angeregt, die beiden südlichen Baufenster 
noch bezüglich ihrer Tiefe zu vermaßen und die Rechtsgrundlagen auf 
dem Plan zu ergänzen. 
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Dieser Änderung wurde gefolgt; da es sich um redaktionelle Ergänzungen 
handelt, war kein Beschluss erforderlich. 
 
Durch die Untere Naturschutzbehörde werden Bedenken gegen die 
Planänderung vorgetragen, da 4 im Änderungsbereich gelegene und zur 
Erhaltung festgesetzte Obstbäume nicht in die Planzeichnung des 
Änderungsentwurfes übernommen wurden. 
 
Da die zur Erhaltung festgesetzten Bäume tatsächlich nicht mehr 
vorhanden sind, hat der Ortsgemeinderat beschlossen, in Abstimmung mit 
der Untere Naturschutzbehörde entsprechende Ausgleichspflanzungen 
vorzunehmen. 
 
Weiterhin wird durch die Untere Naturschutzbehörde darauf hingewiesen, 
dass die im Bebauungsplan festgesetzten naturschutzfachlichen 
Ausgleichsmaßnahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes bisher noch 
nicht umgesetzt sind. 
 
Es wurde beschlossen, diese Anregung zur Kenntnis zu nehmen. 
 

• Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben (Tele fax) vom 
01.12.2014 
 
Durch das Landesamt für Geologie und Bergbau wird vorgetragen, dass im 
Änderungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 
 
Diesbezüglich hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, die vorgenannten 
Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan wiederzugeben.  
 
Weiterhin werden durch das Landesamt Radonmessungen in der 
Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes dringend empfohlen, da der 
Planänderungsbereich innerhalb eines Bereiches mit intensiver 
Bruchtektonik liegt. 
 
Auf Beschluss des Ortsgemeinderates Kirf wird ein entsprechender 
Hinweis auf die Planurkunde und in die Begründung aufgenommen um 
somit die Bauinteressenten über die Empfehlung des Landesamtes zu 
informieren. 

 
• Verbandsgemeindewerke Saarburg, Schreiben vom 02.12 .2014 

 
Durch die Verbandsgemeindewerke Saarburg werden Bedenken gegen 
den Wegfall des im Bebauungsplan vorgesehenen Fußweges erhoben, da 
dieser zur Andienung der im Planänderungsbereich verlaufenden Ver- und 
Entsorgungsleitungen benötigt wird. 
 
Diesbezüglich hat der Ortsgemeinderat beschlossen, ausgehend von der 
Trierer Straße einen 3,00 m breiten Grundstückstreifen zu erwerben und 
diesen als Fußweg (auf einer Breite von 1,50 m) in das Baugebiet hinein 
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zu verlängern. Weiterhin beschloss der Ortsgemeinderat, den räumlichen 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung auf die zu erwerbende 
Fläche auszuweiten und diese als Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung Fußweg in Überlagerung mit einem Geh- und Fahrrecht 
zugunsten der Verbandsgemeindewerke Saarburg festzusetzen. 
 

• Sonstige Beschlüsse 
 
Aufgrund bereits erteilter Befreiungen im Baugebiet beschloss der Orts-
gemeinderat, zusätzlich im Planänderungsbereich Zeltdächer zuzulassen, 
die Mindestdachneigung der Hauptgebäude auf 20 ° festzusetzen und die 
Hauptfirstrichtung im Planänderungsbereich nicht vorzugeben. 
 

Da aufgrund der vorgenannten Einzelbeschlüsse Änderungen in der Plan-
zeichnung und der Begründung erforderlich waren, beschloss der 
Ortsgemeinderat in gleicher Sitzung die erneute Offenlage des 
Planänderungsentwurfes einschl. erneuter Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 a Abs. 3 BauGB. Ferner 
beschloss der Ortsgemeinderat, die Beteiligungsfrist angemessen zu 
verkürzen und Anregungen nur zu den geänderten Teilen der Planung 
zuzulassen. 
 
Die erneute, verkürzte Offenlage erfolgte gem. § 4 a Abs. 3 BauGB durch 
Auslegung des Änderungsentwurfes des Bebauungsplanes nebst Begründung 
in der Zeit vom 02.04.2015 bis einschl. 20.04.2015 bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg. Dies wurde im Saarburger Kreisblatt, 
Ausgabe 13/2015, vom 25.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht. Von Seiten 
der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen zu der Planänderung 
vorgetragen. 
 
Mit Schreiben vom 15.03.2015 wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt werden kann, über die 
Planänderung informiert und zur Abgabe einer erneuten Stellungnahme bis 
einschl. 20.04.2015 aufgefordert. Über die während dieses 
Beteiligungsverfahrens eingegangenen Stellungnahmen hatte der 
Ortsgemeinderat Kirf in seiner Sitzung am 06.05.2015 beraten und wie 
nachfolgend dargestellt abgewogen: 
 
• Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Schreiben vom 21.04 .2015 

Durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg wird vorgebracht, dass die 
Pflanzenstandorte für die Ersatzpflanzungen der nicht mehr vorhandenen 
Obstbäume bis zum 30.05.2015 mit der Unteren Naturschutzbehörde 
abzustimmen seien. Dabei biete sich eine Ergänzung der 
Obstbaumpflanzungen in der festgesetzten Kompensationsfläche an. 
 
Hierzu hat der Ortsgemeinderat Kirf die Verwaltung beauftragt, die 
Pflanzstandorte für die Ersatzpflanzungen mit der Unteren 
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Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Weiterhin wird durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg angeregt, dass 
die überfälligen Kompensationsmaßnahmen und die Rücknahme der 
Fehlentwicklungen bis zum 30.11.2015 umzusetzen seien und der Vollzug 
der Unteren Naturschutzbehörde mitzuteilen ist. 
 
Diese Anregung wurde zur Kenntnis genommen. 

 
• Landesamt für Geologie und Bergbau, Schreiben vom 2 0.04.2015 

 
Durch das Landesamt für Geologie und Bergbau wird vorgetragen, dass im 
Änderungsbereich kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller 
Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 
 
Da der Ortsgemeinderat über die Anregung bereits in seiner Sitzung am 
17.03.2015 beraten und abgewogen hatte, wurde diesbezüglich kein 
neuerlicher Beschluss gefasst. 
 
Weiterhin wird durch das Landesamt mitgeteilt, dass aus 
ingenieurgeologischer Sicht kein Ergänzungsbedarf besteht, da die 
allgemeinen Hinweise zum Thema Boden und Baugrund bereits in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen wurden. 
 
Die Anregung wurde durch den Ortsgemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
Weiterhin werden durch das Landesamt Radonmessungen in der 
Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes dringend empfohlen, da der 
Planänderungsbereich innerhalb eines Bereiches mit intensiver 
Bruchtektonik liegt. 
 
Diesbezüglich hat der Ortsgemeinderat den Beschluss aus der Sitzung 
vom 17.03.2015, wonach ein entsprechender Hinweis auf die Planurkunde 
und in die Begründung aufgenommen werden soll, um die 
Bauinteressenten über die Empfehlung des Landesamtes zu informieren, 
erneut bestätigt. 

 
Nach Abschluss des gesetzlich vorgeschriebenen Planänderungsverfahrens 
beschloss der Ortsgemeinderat Kirf den Bebauungsplan für das Teilgebiet "In 
der Howies" als im Ortsteil Beuren in der Fassung der 1. Änderung am 
06.05.2015 als Satzung. Mit Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses im 
Saarburger Kreisblatt am 20.05.2015 erlangte die Bebauugnsplanänderung 
dann Rechtsverbindlichkeit.  
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2. Art und Umfang der Änderung 
 
2.1 Räumlicher Geltungsbereich 
  
 Der räumliche Geltungsbereich der hier in Rede stehenden 

Bebauungsplanänderung erstreckt sich auf folgende Flurstücke in der Flur 5 
der Gemarkung Beuren:  
84/3 teilw., 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/19 teilweise (Straße In der 
Hofwies). 

 
2.2 Textliche Festsetzungen 

 
Da der Ortsgemeinderat in der Vergangenheit bereits mehrere Befreiungen für 
Häuser mit Zeltdächern erteilt hatte, welche nach dem rechtskräftigen 
Bebauungsplan im Plangebiet nicht zulässig waren, beschloss der 
Ortsgemeinderat vor dem Hintergrund, dass auch auf den noch unbebauten 
Grundstücken die Errichtung von Häusern mit Zeltdach aufgrund der 
spezifischen Grundstückszuschnitte durchaus vertretbar ist, diese Dachform 
im Planänderungsbereich generell zuzulassen und die Mindestdachneigung 
auf 20 ° festzusetzen. Vor diesem Hintergrund wird im Zuge der hier in Rede 
stehenden Planänderung die Textfestsetzung unter Ziff. 2.2 wie folgt gefasst. 
 
"Im Plangebiet sind nur geneigte Dächer in Form von Sattel-, Walm-, 
Krüppelwalm- und Zeltdächer zulässig." 
 
Darüber hinaus wird die Textfestsetzung unter Ziff. 2.3 Satz 1 wie folgt neu 
gefasst: 
 
"Die Dachneigung der Hauptgebäude muss mindestens 20 ° (Altgrad) und darf 
höchstens 45 ° (Altgrad) betragen." 
 

 
2.3 Zeichnerische Festsetzungen 

 
Im Zuge der Planänderung soll der Verlauf des festgesetzten Fußwegs, 
welcher nicht parzelliert wurde, hinsichtlich der Lage und Breite verändert 
werden. Es ist nunmehr vorgesehen, entlang der westlichen 
Grundstücksgrenze der bisher unbebauten Flächen nördlich der Wendeanlage 
einen 1,50 m breiten Fußweg auszuweisen, welcher in seinem weiteren 
Verlauf an der Trierer Straße endet. Da dieser Fußweg im Abschnitt zwischen 
der Trierer Straße und der nördlichen Baugebietsgrenze auch für die 
Unterhaltung der Ver- und Entsorgungsleitungen befahren werden muss, wird 
die Breite in diesem Streckenabschnitt auf 3,00 m festgesetzt. Die zuvor 
beschriebene Fläche wird im Bebauungsplan durch Ausweisung als 
Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung Fußweg festgesetzt. 
Diejenigen Streckenabschnitte, die zur Unterhaltung der 
Infrastruktureinrichtungen durch die Verbandsgemeindewerke befahren 
werden müssen, werden zusätzlich mit der zeichnerischen Darstellung eines 
(noch im Grundbuch einzuräumen) Geh- und Fahrrechtes zugunsten der 
Verbandsgemeindewerke Saarburg überlagert. 
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In der Folge ist es erforderlich, die überbaubaren Grundstücksflächen der 
jeweiligen Baugrundstücke anzupassen, wobei der Abstand der vorderen 
Baugrenze zur Straßenfläche von 5,00 m, welcher im gesamten Baugebiet 
einheitlich realisiert wurde, beibehalten werden soll. 
 
Hinsichtlich der Vorgaben für die Bebauung der einzelnen Grundstücke entfällt 
im Zuge der Planänderung die Vorgabe der Hauptfirstrichtung vor dem 
Hintergrund, dass auch Häuser mit Zeltdächern im Plangebiet zugelassen 
werden sollen, bei denen eine Hauptfirstrichtung nicht gegeben ist. 
 
Gegenstand der Planänderung ist ferner die Neuverortung der Wendeanlage 
am östlichen Ende der Straße "In der Hofwies" (analog der im Zuge der 
Baulandumlegung parzellierten Fläche), welche entsprechend als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt wird. 
 
Die an der östlichen Baugebietsgrenze im Bereich der Baugrundstücke im 
rechtskräftigen Bebauungsplan zur Erhaltung festgesetzten 4 Obstbäume 
waren zum Zeitpunkt der Planänderung in der Örtlichkeit nicht mehr 
vorhanden. Daher entfällt die entsprechende zeichnerische Festsetzung im 
Zuge der hier in Rede stehenden Planänderung. Da die Erhaltung der Bäume 
jedoch seinerzeit in die naturschutzfachliche Ausgleichsbilanzierung 
eingeflossen ist, wird die Ortsgemeinde in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde Ausgleichspflanzungen für die nicht mehr vorhandenen 
Obstbäume festlegen und umsetzen. 

 

Alle sonstigen zeichnerischen Festsetzungen des Ausgangsbebauungsplanes 
bleiben von der hier in Rede stehenden 1. Änderung unberührt und gelten 
weiter fort. 

 
3. Übergeordnete Planungen 
 

3.1 Regional- und Landesplanung 
 
Aufgrund der Geringumfänglichkeit der Planänderung und der Tatsache, dass 
mit dieser keine neuen Planungsabsichten begründet werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass Vorgaben der Regional- und Landesplanung der 
geplanten Änderung nicht entgegenstehen.  
 

3.2 Flächennutzungsplan 
 
Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Saarburg ist der 
Planänderungsbereich als Mischbaulandfläche dargestellt. Die 1. Änderung 
des Bebauungsplanes entspricht somit dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 
2 BauGB; eine nachträgliche Anpassung des Flächennutzungsplanes im 
Sinne von § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist somit nicht erforderlich. 
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4. Vorgaben/Hinweise der Fachplanungsbehörden 
 

4.1 Bergbau/Altbergbau 
 
Mit Schreiben vom 01.12.2014 wurde durch das Landesamt für Geologie und 
Bergbau mitgeteilt, dass im Planänderungsbereich kein Altbergbau 
dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

 

4,2 Boden- und Baugrund-Radonprognose 
 

Nach Auskunft des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt der 
Planänderungsbereich innerhalb eines Bereiches mit intensiver Bruchtektonik, 
in dem ein erhöhtes bis hohes Radonpotential bekannt ist bzw. nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
 
Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes werden 
dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und 
Bauherren sein, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 
 
Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass 
Vermessungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 
Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da 
die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen 
sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse, wie 
Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur, verantwortlich. Nur 
können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb 
empfohlen, die Messungen in der Baugebietsfläche an mehreren Stellen, 
mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in 
Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher sein. 
 
Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten 
Ingenieurbüro ausgeführt werden und dabei die folgenden Kosten enthalten: 
 
• Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen 

Kriterien; 
• radongerechte, ca. 1,00 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, 

dabei bodengründliche Aufnahme des Bohrgutes; 
• fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
• Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten 

zur Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren 
jährlichen Radonverfügbarkeit; 

• Kartierung der Ortsdosisleistung (Gama); 
• Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlung. 
 
Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der 
Radonmessung in der Bodenluft beantwortet ggf. das Landesamt für Geologie 
und Bergbau. Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und 
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Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamtes für 
Strahlenschutz entnommen werden. 

5. Auswirkungen der Planänderung 
 
Durch die vorliegende Planänderung werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Die vorgenommene Änderung wirkt sich vorwiegend auf die Lage des 
Fußwegs aus, dessen Verlauf und Breite verändert werden soll und dessen 
Anbindung an die Trierer Straße nunmehr auch bauplanungsrechtlich 
gesichert wird. Darüber hinaus werden die textlichen und zeichnerischen 
Festsetzungen im Planänderungsbereich dergestalt geändert, dass auch die 
Errichtung von Zeltdächern zulässig ist.  
 
Da durch die Planänderung keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und 
Landschaft verursacht werden, wird auf eine Betrachtung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verzichtet. Die zur 
Erhaltung festgesetzt gewesenen 4 Obstbäume, welche nicht mehr vorhanden 
sind, werden durch entsprechende Neupflanzungen ausgeglichen. Weitere 
Auswirkungen werden durch die Planänderung erkennbar nicht hervorgerufen. 

 
 
Kirf, den 21.05.2015       
        (Siegel) 
 
                   gez. Krug 

Josef Krug 
(Ortsbürgermeister) 
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Anhang: Textliche Festsetzungen des Bebauungsplans „In der Hofwies“ 
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Im Zuge der hier in Rede stehenden 1. Änderung wurden folgende textliche 
Festsetzungen neu gefasst: 

Ziffer 2.2: „Im Plangebiet sind nur geneigte Dächer in Form von Sattel-, Walm-, 
Krüppelwalm- und Zeltdächern zulässig.“ 

Ziffer 2.3 Satz 1: „Die Dachneigung der Hauptgebäude muss mindestens 20° 
(Altgrad) und darf höchstens 45° (Altgrad) betragen. 


